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Mündliche Anfrage 
 
für die 54. Sitzung des Landtags Nordrhein-Westfalen 
am 24. Januar 2024 
 
 
 
 
 
Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
 

35 Abgeordneter 
Dietmar Brockes   FDP 

Ein Jahr Räumung von Lützerath – Wie sicher ist 
der vorgezogene Kohleausstieg im Jahr 2030?  
 
Mehr als 15 Monate ist es her, dass die Schwarz-
Grüne Landesregierung feierlich verkündete: Der 
Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen wird auf das 
Jahr 2030 vorgezogen. Doch nun mehren sich Stim-
men, die dieses Ziel in Gefahr sehen. Die Gründe: 
Keine verbindliche Kraftwerkstrategie seitens der 
Politik und der Ausbau erneuerbaren Energien 
kommt nicht hinterher. Je Mehr Zeit verstreicht, 
desto wahrscheinlicher wird, dass Braunkohlekraft-
werke in NRW auch über das Jahr 2030 hinaus als 
Reserve bereitgehalten werden.  
 
Die Entscheidung der Landesregierung für den das 
Vorziehen des Ausstiegs aus der Braunkohlverstro-
mung auf das Jahr 2030 wirft auch ein Jahr nach der 
Räumung der Ortschaft Lützerath weiter Fragen auf:  
 
Die im Herbst 2022 getroffene Vereinbarung der 
Landesregierung und des Bundes mit RWE ist das 
Ergebnis eines grünen Hinterzimmer-Deals ohne ein 
transparentes Beteiligungsverfahren. Es existieren 
nach Aussage der Landesregierung keine schriftli-
chen Aufzeichnungen über die Verhandlungen, we-
der Protokolle, Verhandlungszwischenstände noch 
Kalendereinträge. Auch herrscht keine Transparenz 
über die an den Verhandlungen beteiligten Perso-
nen. Land, Region und Betroffene wurden vor voll-
endete Tatsachen gestellt.  
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Wesentliche Kernziele der Vereinbarung und der 
Ausstiegentscheidung stehen heute in Frage:   
 
1. Klimaschutz  
 
Der vorgezogene Ausstieg leistet keinen Beitrag 
zum Klimaschutz, solange nicht die durch den frühe-
ren Kohleausstieg freiwerdenden Emissionszertifi-
kate vom Markt genommen und gelöscht werden. 
Das ist bis heute nicht passiert. Der vorgezogene 
Ausstieg bleibt somit ein Etikettenschwindel beim 
Klimaschutz.   
 
2. Notwendigkeit der Räumung der Ortschaft Lüt-
zerath  
 
Die Räumung der Ortschaft Lützerath am Tagebau 
Garzweiler II im Januar 2023 war energiewirtschaft-
lich nicht notwendig. Statt der von der Landesregie-
rung prognostizierten 45 Terrawattstunden Koh-
lestrom in den Kraftwerken Neurath und Niederau-
ßem wurden im vergangenen Jahr nur 26 Terrawatt-
stunden Braunkohle verstromt. Es wurde viel weni-
ger Kohle aus Garzweiler gebraucht. Die Annahmen 
aus dem Regierungsgutachten waren falsch und die 
Inanspruchnahme Lützeraths unnötig. Dass die 
bergbauliche Inanspruchnahme Lützeraths nicht 
notwendig war, ist von Ministerin Mona Neubaur in 
der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Indust-
rie, Klimaschutz und Energie am 17. Januar 2024 
eingeräumt worden.  
 
3. Gefährdung der Versorgungssicherheit  
 
Die Entscheidung für den Ausstieg für das Jahr 2030 
ist gefällt worden, obwohl aktuell dafür die Voraus-
setzungen fehlen. Das energiewirtschaftliche Insti-
tuts der Universität Köln kommt zu dem Ergebnis, 
dass 1.500 Windräder, Photovoltaikanlagen in der 
Größenordnung von 15.000 Fußballfeldern und acht 
sehr große Gaskraftwerke gebraucht würden, um 
die Energielücke zu schließen, die durch das Ab-
schalten der Braunkohlekraftwerke im Jahr 2030 
entstehen würde. Es dauert zurzeit aber allein sie-
ben Jahre, bis ein Windrad steht. Um die Braunkoh-
lekraftwerke im Rheinischen Revier bis zum Jahr 
2030 ersetzen zu können n, müssten jetzt schon die 
Genehmigungen für ebenso zuverlässige und steu-
erbare Ersatzkraftwerke vorliegen. Die Kraftwerks-
strategie des Bundes unter Federführung des Bun-
desministers für Wirtschaft und Klimaschutz,  Robert 
Habeck, liegt noch immer nicht vor. Der Ausstieg ist 
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bis zum Jahr 2030 in den kommenden sechs Jahren 
jetzt schon nicht mehr zu schaffen.  
 
4. Strukturwandel im Rheinischen Revier 
 
Der vorgezogene Ausstieg hat auch das notwendige 
Tempo für die erfolgreiche Gestaltung des Struktur-
wandels im Rheinischen Reviers verdoppelt. Die 
Landesregierung kommt hierbei viel zu schleppend 
voran. Zu Beginn dieses Jahres wurden im Rheini-
schen Revier erst 174 Projektvorhaben mit einem 
Fördervolumen von rund 1,52 Milliarden Euro bewil-
ligt. Es sind aber mehr als 14 Mrd. Euro vorgesehen. 
Die Landesregierung baut jetzt in der Region gut be-
zahlte Arbeitsplätze schneller ab, als das neue gute 
Arbeitsplätze in der Region entstehen. Die Landes-
regierung schuldet dem Rheinischen Revier einen 
guten Plan und echtes Tempo. 
 
Ministerin Mona Neubaur sollte die Gelegenheit der 
Fragestunde nutzen, um dem Landtag im Detail dar-
zulegen, unter welchen konkreten Annahmen und 
Bedingungen die Entscheidung für den vorgezoge-
nen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung gefal-
len ist und welchen Plan die Landesregierung ver-
folgt, um einen erfolgreichen Ausstieg bis zum Jahr 
2030 abzusichern.  
 
Welche gemeinsamen Vereinbarungen lagen mit 
dem Bund und RWE zum Zeitpunkt der Verkün-
dung der Ausstiegsentscheidung vor, um vorge-
zogenen Kohleausstieg im Jahr 2030 abzusi-
chern?  
 
Wie plant die Landesregierung den vorgezoge-
nen Ausstieg aus der Braunkohle im Jahr 2030 
in den kommenden sechs Jahren zu erreichen?  
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Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen 
 
 

36 Abgeordneter 
Ralf Witzel   FDP 

Weiterhin ungeklärte Rechtsfragen zur Verfas-
sungskonformität der Beamtenbesoldung in 
Nordrhein-Westfalen – Wieso liefert die Landes-
regierung nicht transparent die versprochenen 
Berechnungsgrundlagen? 
 
Nach dem beamtenrechtlichen Alimentationsprinzip 
ist ein Dienstherr dazu verpflichtet, seine Beamtin-
nen und Beamten sowie deren Familien ein Leben 
lang amtsangemessen zu alimentieren. Diese 
Amtsangemessenheit hat das Bundesverfassungs-
gericht mit seinen Beschlüssen vom 4. Mai 2020 
hinsichtlich der Besoldungsvorschriften auf Landes-
ebene konkretisiert. Der Beschluss 2 BvL 4/18 be-
zieht sich vor allem auf das Mindestabstandsgebot 
zwischen der Nettoalimentation und dem Grundsi-
cherungsniveau. Diesem Gebot sei nicht mehr ent-
sprochen, wenn die Nettoalimentation der untersten 
Besoldungsgruppe um weniger als 15 Prozent über 
dem Grundsicherungsniveau liege. 
 
Führende Verbände wie beispielsweise der DBB 
NRW und der DGB NRW legten ihren Mitgliedern 
Ende 2022 nahe, Widersprüche gegen die Besol-
dung bei ihrem Dienstherrn einzulegen. Unter Lan-
desbeamten herrscht der dringende Verdacht, dass 
die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur 
amtsangemessenen Alimentation aktuell nicht ein-
gehalten werden. Ursächlich dafür sind insbeson-
dere die Inflationsentwicklung der vergangenen 
Jahre, welche nach Rechnung des DBB NRW zu ei-
nem Reallohnverlust von über 10 Prozent geführt 
hat, sowie die Einführung und seitdem bereits er-
folgte Erhöhung des Bürgergeldes, welche sich wie-
derum auf die Höhe des Grundsicherungsniveaus 
auswirkt. 
 
In ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage der FDP-
Landtagsfraktion räumte die Landesregierung ein, 
dass bis Ende Juli 2023 rund 85.000 Anträge auf 
amtsangemessene Besoldung oder Widersprüche 
zur Besoldung der Jahre 2021, 2022 und 2023 ein-
gegangen sind (LT-Drucksache 18/5466). Auf die 
Frage, wieso sich der Finanzminister bislang nicht 
zu einer Ruhendstellung der Widersprüche bereit 
erklärt hat, führt der Finanzminister aus, dass die 
zugrundeliegenden Gesetzentwürfe nach den Maß-
gaben der Rechtsprechung des 
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Bundesverfassungsgerichtes erstellt wurden, so-
dass aus seiner Sicht keine klärungsbedürftigen 
Rechtsfragen zur Verfassungsgemäßheit der Ali-
mentation bestehen. Eine Ruhendstellung der Wi-
dersprüche, um eine drohende Klagewelle zu ver-
hindern, zog die Landesregierung zum Zeitpunkt ih-
rer Antwort nicht in Erwägung. 
 
Bei der Frage, wie sich die Beurteilung der Amtsan-
gemessenheit der Besoldung in Nordrhein-Westfa-
len nach Betrachtung aller relevanten Parameter in 
den Jahren 2021, 2022 und 2023 darstelle, wird auf 
die Antwort der Landesregierung auf eine weitere 
Kleine Anfrage der FDP-Landtagsfraktion verwie-
sen (Drucksache 18/5012). Hier führt der Finanzmi-
nister unter anderem aus: „Da Besoldungsanpas-
sungen für die Zukunft beschlossen werden, beruht 
die Parameterprüfung zwangsläufig teilweise auf 
Prognosewerten. Eine abschließende Überprüfung 
eines Kalenderjahres kann daher nur nachträglich 
erfolgen, nämlich wenn alle hierzu erforderlichen 
statistischen Daten vorliegen.“ 
 
In einem Antrag fordert die FDP-Fraktion die Lan-
desregierung nun explizit dazu auf, sowohl die Ru-
hendstellung der Widersprüche vorzunehmen, als 
auch Musterprozesse zu zentralen Streitpunkten zu 
ermöglichen, um die Verfassungskonformität zu 
prüfen (LT-Drucksache 18/6368). Dies sollte mit ei-
ner allgemeinen Anerkennung der Urteile einherge-
hen. Darüber hinaus müsse sich die Landesregie-
rung zeitnah und dauerhaft wiederkehrend mit dem 
Grundsatz einer amtsangemessenen Besoldung 
befassen.  
 
 
In seiner Stellungnahme zum besagten Antrag mo-
niert der DBB NRW, dass weder für das Jahr 2022 
noch für das Jahr 2023 Ergebnisse vorlägen, „ob 
und inwiefern die Veränderungen der gesamtwirt-
schaftlichen Situation aber auch weiterer Aspekte, 
wie bspw. die Einführung und deutliche Erhöhung 
des Bürgergelds einschließlich der Erhöhung der 
sozialrechtlichen Regel-/ Bedarfssätze, Auswirkun-
gen auf das Abstandsgebot zum Grundsicherungs-
niveau haben und zu Anpassungen der Besol-
dungs- und Versorgungsbezüge führen müssen“ 
(Stellungnahme 18/1126). 
 
Darüber hinaus führte der DBB NRW in der Anhö-
rung zum Antrag der FDP-Fraktion am 
16. Januar 2024 im Personalausschuss des 
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Landtag aus, dass die Landesregierung die Berech-
nungsgrundlagen zur Überprüfung der Verfas-
sungskonformität der Alimentation für die vergange-
nen Jahre noch immer nicht offengelegt habe und 
betonte, dass nach den Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts der Landtag als Besoldungsge-
setzgeber die Entwicklung der für die Bemessung 
der Alimentation maßgeblichen Parameter be-
obachten und die Besoldung ggf. anpassen müsse. 
Der Gesetzgeber sei aufgrund dessen – nach Erhalt 
des statistischen Materials – zu einer rückwärtigen 
Betrachtung gezwungen. 
 
In der Plenardebatte vom 25. Oktober 2023 zum 
FDP-Antrag ließ die CDU hingegen verlauten: „Ja, 
die vergangenen Krisen haben für einen Anstieg der 
Lebenshaltungskosten gesorgt. Doch das allein 
führt nicht dazu, dass die Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts nicht mehr erfüllt sind. Hierfür gibt 
es eine genau festgelegte Datengrundlage“ (Plenar-
protokoll 18/45). Die Einhaltung der Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts wird damit von der 
größten Koalitionsfraktion angenommen. 
 
Die grüne Fraktion verwies im Rahmen dieser Ple-
nardebatte zum Antrag der FDP-Landtagsfraktion 
auf die zum damaligen Zeitpunkt laufenden Tarif-
verhandlungen und betonte, dass diese zunächst 
abzuwarten seien, um die Einhaltung des Mindest-
abstandsgebots zur Grundsicherung zu bewerten. 
Die geladenen Sachverständigen der Anhörung am  
16. Januar 2024 stimmten hingegen überein, dass 
das Tarifergebnis vom 12. Dezember 2023 keinerlei 
Einfluss auf die vorliegenden Forderungen nach 
amtsangemessener Alimentation habe, da sich die 
Besoldungswidersprüche auf die vergangenen 
Jahre 2021 bis 2023 beziehen würden. Der Bund 
der Richter und Staatsanwälte vertritt darüber hin-
aus die Auffassung, dass die geplante Übertragung 
des Tarifergebnisses für den Öffentlichen Dienst 
der Länder auf den Beamten- und Richterbereich 
nicht ausreichend sei, um eine verfassungsgemäße 
Alimentation sicherzustellen. 
 
Der Finanzminister sollte die Gelegenheit dieser 
Fragestunde nutzen, um dem Landtag im Detail 
darzulegen, in genau welcher Weise er die Amtsan-
gemessenheit der Besoldung regelmäßig überprüft 
und welche Resultate seine letzten Berechnungen 
jeweils zu welchem Zeitpunkt ergeben haben. 
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Auf Basis genau welcher Berechnungsgrundla-
gen erachtet der Finanzminister die Alimenta-
tion der Landesbeamten in Nordrhein-Westfalen 
sowohl für 2023 als auch für die Vorjahre 2022 
und 2021 als verfassungskonform? 
 
Wieso hat das Finanzministerium diese zentra-
len Berechnungsgrundlagen bislang nicht dem 
Landtag transparent für dessen Verantwortung 
einer Beurteilung zur Verfügung gestellt? 
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Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern 
 
37 Abgeordneter  

Rodion Bakum   SPD 
Am Abend des 06.01.2024 ist nach einem Poli-
zeieinsatz in einer Kommunalen Unterbringungs-
einrichtung in Mülheim an der Ruhr ein aus Gui-
nea stammender Mann gestorben. Die Polizisten 
und Polizistinnen waren nach den bisher bekannt 
gewordenen Mitteilungen und Berichten über den 
Vorfall demnach von einem Sicherheitsdienst zu 
der Einrichtung gerufen worden, weil der Bewoh-
ner randaliert und sich sehr aggressiv verhalten 
haben soll und zudem Mitarbeiter der Einrichtung 
angegriffen habe. Als die Polizei eintraf, soll der 
Mann auch die Beamten und Beamtinnen ange-
griffen haben. Im Verlauf des Geschehens sollen 
die Einsatzkräfte zweimal einen Taser gegen den 
Mann eingesetzt haben, es sei jedoch keine Wir-
kung des Tasers erkennbar gewesen.   
 
Die Einsatzkräfte sollen den Mann, der sich wei-
terhin stark gewehrt haben soll, schließlich über-
wältigt und vorläufig festgenommen haben. Da-
bei seien nach Angaben der Polizei zwei Beamte 
durch Bisse und eine Beamtin durch einen Tritt 
gegen den Kopf verletzt worden. Für den Unter-
kunftsbewohner und die Einsatzkräfte seien meh-
rere Rettungswagen angefordert worden. Der 
Mann habe dann jedoch während seiner Behand-
lung im Rettungswagen das Bewusstsein verlo-
ren. Er sei unter Reanimationsmaßnahmen in ein 
Krankenhaus gebracht worden, wo er dann ver-
storben sei. Eine am 08.10.2024 vorgenommene 
Obduktion soll vorerst keine Hinweise auf eine 
konkrete Todesursache ergeben haben. Es sei 
jedoch festgestellt worden, dass der Verstorbene 
vorerkrankt war. Festgestellt wurde demnach 
eine COPD-Erkrankung und eine rechtsseitige 
muskelkräftige Belastung des Herzens. Eine 
erste toxikologische Untersuchung des Blutes 
habe zudem ergeben, dass er massiv unter dem 
Einfluss von Kokain gestanden habe. Weitere 
medizinische Untersuchungen seien eingeleitet 
worden. 
 
Für die Sitzung des Innenausschusses am 
18.01.2023 wurde die Landesregierung um einen 
schriftlichen Bericht zu dem Vorfall gebeten. Aus 
zeitlichen Gründen wurde der entsprechende Ta-
gesordnungspunkt auf der Sitzung jedoch nicht 
mehr zur Beratung aufgerufen. Aufgrund des To-
desfalls besteht jedoch ein großes öffentliches In-
teresse an einer zeitnahen Beantwortung offener 
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Fragen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall 
stehen.  
 
In diesem Zusammenhang frage ich die Landes-
regierung: 
 
Welche Erkenntnisse gibt es zwischenzeitlich 
zur Todesursache bei dem Verstorbenen und 
liegen die Ergebnisse der weitergehenden 
medizinischen Untersuchungen mittlerweile 
vor? 
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Geschäftsbereich des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung   
 
38 Abgeordneter  

Dr. Bastian Hartmann   SPD 
Das Ruhrgebiet steht als seit Jahrzehnten vom 
Strukturwandel betroffene Region vor besonde-
ren Herausforderungen in NRW. Die von der vor-
herigen Landesregierung im Jahr 2018 gestartete 
Ruhr-Konferenz ist als ein politisches Instrument 
aufgelegt worden, um den Herausforderungen 
auf verschiedenen Ebenen zu begegnen. Auf der 
Internetseite des ressortverantwortlichen Minis-
terium für Heimat, Kommunales, Bau und Digita-
lisierung heißt es hierzu: „Lange Zeit war das 
Ruhrgebiet Motor für Wohlstand und Innovation – 
und kann dies auch wieder werden, indem es die 
Herausforderungen des Wandels meistert. Die-
sen Prozess wollen wir unterstützen.“  
 
Der parlamentarische Staatssekretär Josef 
Hovenjürgen hat in einem Interview mit der WAZ  
im vergangenen Jahr starke Kritik an der Ent-
wicklung des Ruhrgebiets geäußert. Er kritisiert 
auch die Mentalität der dort lebenden Menschen: 
„Im Ruhrgebiet lautete die Frage: Wer tut was für 
mich?“ Eigenverantwortung und Eigeninitiative 
seien kein Bestandteil der DNA des Ruhrgebiets. 
Welchen Beitrag die Landesregierung selbst zur 
Verbesserung der Situation im Ruhrgebiet leisten 
will, erläutert er nicht.  
 
In diesem Zusammenhang frage ich die Landes-
regierung: 
 
Hält der parlamentarische Staatssekretär an 
seinen im oben genannten Interview getroffe-
nen Aussagen zu den Problemen des Ruhge-
biets fest? 
 
 Wie will die Landesregierung mit ihrem In-
strument der Ruhr-Konferenz auf die vom par-
lamentarischen Staatssekretär beschriebe-
nen Probleme reagieren? 
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Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz   
 
39 Abgeordnete 

Elisabeth Müller-Witt   SPD 
Justizminister Benjamin Limbach steht im Ver-
dacht, eine ehemalige Richterkollegin im Rah-
men des Besetzungsverfahrens für die Spitze 
des Oberverwaltungsgerichts in Münster bevor-
zugt zu haben. Aus einem am 17.01.2024 veröf-
fentlichten ergänzenden Bericht des Justizminis-
ters zur 32. Sitzung des Rechtsausschusses am 
06.12.2023 geht nun hervor, dass Vertreter der 
Landesregierung im Zusammenhang mit dem 
Besetzungsverfahren weitaus mehr Gespräche 
geführt hatten als sie bisher bekanntgaben. Ins-
gesamt sollen nach dem Bericht 14 Bewerbungs-
gespräche geführt worden sein. Dabei wurden 
nicht alle Gespräche durch den ressortverant-
wortlichen Minister der Justiz selbst geführt. 
 

Auch die die Justiz-Staatssekretärin Dr. Daniela 
Brückner führte ein bislang nicht bekannt gege-
benes Gespräch mit einer Bewerberin, der später 
vorgeschlagenen Kandidatin. NRW-Staatskanz-
lei-Chef Nathanael Liminski führte nach der Auf-
listung zufolge in dem Besetzungsverfahren ins-
gesamt fünf Gespräche mit einem Bewerber bzw. 
der Bewerberin. Auch diese Zahl war bisher nicht 
bekannt gegeben worden.  
 

In diesem Zusammenhang frage ich die Landes-
regierung: 
 
Warum wurde die Staatskanzlei beim Aus-
wahlverfahren der/des Präsidentin/Präsiden-
ten des OVG in derart intensiver Art und 
Weise hinzugezogen, obwohl dies gesetzlich 
nicht vorgesehen ist, und, auf welcher recht-
lichen Grundlage geschah dies? 

 


